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AACHEN, DEN 27.09.2024 NR. 23

STÄDTEREGION A ACHEN

Einladung

Am

Donnerstag, 10.10.2024, findet um 18 Uhr
eine Sitzung des Städteregionstages in den 
Park-Terrassen, Dammstraße 40, 52066 Aachen statt. 

A) Öffentliche Sitzung

1. Einwohnerfragestunde gem. § 4 Abs. 2 der Geschäftsordnung für den Städteregionstag und 
die Ausschüsse

2. Einführung und Verpflichtung eines nachgerückten Städteregionstagsmitglieds 2024/0316

3. Umbesetzungen in Gremien 2024/0274

4. Vorschlagsliste der StädteRegion Aachen zur Berufung der ehrenamtlichen Richter/innen 
beim Sozialgericht Aachen (Amtsperiode 01.01.2025 bis 31.12.2029)

2024/0329

5. Befreiung von der Aufstellung des Gesamtabschlusses für das Jahr 2023 gem. § 53 (1) KrO 
NRW i.V.m. §116 ff GO NRW – Genehmigung einer Eilentscheidung –

2024/0381

6. Entwurf des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2023 2024/0358
- wird nachgereicht -

7. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/ Auszahlungen im II. Rechnungsvierteljahr 2024 2024/0311

8. Budgetbericht zum 15.08.2024 2024/0388
- wird nachgereicht -

9. Personalbewirtschaftungskonzept 2022-2027; Zustimmung zu personellen Mehrbedarfen für 
den Haushalt 2025

2024/0340

10. Gründung der Rureifel Tourismus GmbH 2024/0366

11. Neubildung der Einigungsstelle gemäß § 67 Landespersonalvertretungsgesetz NRW 2024/0308

12. Fortschreibung der Personalbedarfsplanung der StädteRegion Aachen für den Planungszeit-
raum 01.01.2025 bis 31.12.2029 sowie Bericht zu personalstrategischen Überlegungen und 
Maßnahmen

2024/0383

13. Rettungsdienst – Schließung einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung (örV) über die Durch-
führung von gemeinsamen Beschaffungen im Rettungsdienst

2024/0282

14. Rettungsdienst – Schließung einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zur Trägergemein-
schaft Telenotarzt West (sog. TNA-West)

2024/0327

15. Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über eine grenzüberschreitende Zusam-
menarbeit im öffentlichen Rettungsdienst

2024/0328

16. Erlass einer Satzung der StädteRegion Aachen über die Festsetzung des Verdienstausfalls der 
beruflich selbstständigen Ehrenamtler im Bevölkerungsschutz

2024/0283

17. Prüfungsbericht über den Jahresabschluss und Lagebericht des Senioren- und Betreuungs-
zentrums der Städteregion Aachen in Eschweiler zum 31.12.2023 und Entlastung des Verwal-
tungsdirektors des Senioren- und Betreuungszentrums der Städteregion Aachen in Eschwei-
ler

2024/0408
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18. Zustimmung zu erheblichen überplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen in den 
Produkten 05.01.01 „Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW“ und 05.03.01 „Besondere 
soziale Leistungen“

2024/0403

19. Entgeltordnung für Leistungen des Gesundheitsamtes 2024/0360

20. Abschluss eines Rahmenvertrages mit dem Tierschutzverein durch die StädteRegion Aachen 
e.V. durch das Amt für Verbraucherschutz, Tierschutz und Veterinärwesen

2024/0398

21. Mitgliedschaft der StädteRegion Aachen in der Forstbetriebsgemeinschaft Aachen 2024/0276

22. Wiedereinführung des Lehramtes für Primarstufe an der RWTH Aachen – kommunale Unter-
stützung bei der Unterbringung des Institutes

2024/0330

23. Weiterbildungskolleg der StädteRegion Aachen – Einstellung des Bildungsgangs Abendreal-
schule und Perspektive

2024/0279

24. Euregionales Zentrum für digitale Bildung (EZdB); Kostenbeteiligung der StädteRegion 
Aachen für 2025-2027

2024/0312

25. Zustimmung zu erheblichen überplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen bei den Hilfen 
zur Erziehung/der Eingliederungshilfe/den Hilfen für junge Volljährige (diff. RU)

2024/0394

26. Zustimmung zu erheblichen überplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen bei den 
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) (diff. RU) – Genehmigung einer 
Eilentscheidung –

2024/0392

27 Beendigung der Mitgliedschaft der StädteRegion Aachen im Business Network Aachen e.V. 2024/0355

28. Anfragen und Mitteilungen

B) Nichtöffentliche Sitzung

1. Widerruf der Bestellung eines Prüfers im A 14/ Prüfung und Beratung 2024/0291

2. Bestellung einer Prüferin im A 14/ Prüfung und Beratung 2024/0292

3. Tax Compliance Bericht der StädteRegion Aachen für das (Steuer-) Jahr 2023 2024/0310

4. Anpassung von Gesellschaftsverträgen der Eigengesellschaften der StädteRegion Aachen an 
die Neufassung des § 108 Abs. 1 Satz 1 Nr. 8 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) (Sammelbe-
schluss)

2024/0368

5. Wirtschaftsförderungsgesellschaft StädteRegion Aachen mbH; Erwerb von Geschäftsanteilen 2024/0373

6. enwor – energie & wasser vor Ort GmbH; Änderung des Gesellschaftsvertrages 2024/0377

7. Rhein-Maas Klinikum GmbH; Gründung einer MVZ-Trägergesellschaft 2024/0400

8. Vergabe zur Beschaffung von drei semistationären Geschwindigkeitsanlagen in Verbindung 
mit der Neueinrichtung von zwei unbefristeten Stellen

2024/0401

9. Anfragen und Mitteilungen

Mit freundlichen Grüßen                     Der Städteregionsrat
Aachen, den 27.09.2024 Dr. Grüttemeier
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STÄDTEREGION A ACHEN
Öffentliche Bekanntmachung

Im Bereich Kalterherberg sorgt der Dränverband Kalter-
herberg für die Dränierung der dort vorhandenen land-
wirtschaftlichen Flächen. Der Dränverband ist durch die 
fehlende (Neu-)Besetzung seiner Verbandsorgane hand-
lungsunfähig geworden. Der Städteregionsrat als Untere 
Staatliche Verwaltungsbehörde lädt daher die Mitglieder 
des Dränverbandes ein zu einer außerordentlichen Ver-
bandsversammlung am 

Donnerstag, den 17.10.2024
um 16:00 Uhr

in das Haus der StädteRegion (Raum C 130)
Zollernstraße 10

52070 Aachen

Es soll über den Fortbestand des Dränverbandes entschei-
den und ggfs. ein neuer Ausschuss gewählt werden.

Die Mitglieder des Dränverbandes sind, sofern ihre Namen 
und Adressen bekannt waren, durch gesonderten Brief zu 
der Verbandsversammlung eingeladen worden. Sofern Sie 
Mitglied im Dränverband Kalterherberg sind und keine Ein-
ladung erhalten haben, gilt diese öffentliche Bekanntma-
chung als Einladung zu dem oben angegebenen Termin. 
Bei der Verbandsversammlung erfolgt eine Eingangskon-
trolle. Bitte legen Sie zum Termin Ihren Ausweis vor und 
teilen Sie mit, mit welchen Grundstücken Sie Mitglied im 
Dränverband sind. 

Die Verbandsversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl 
der anwesenden Mitglieder beschlussfähig (§ 23a Abs. 5 
der Satzung des Dränverbands Kalterherberg i. V. m. § 62 
Wasserverbandsgesetz). Bei der Versammlung haben Sie 
das Recht, selbst oder durch einen von Ihnen (schriftlich) 
bevollmächtigten Vertreter mitzustimmen.

Aachen, den 24.09.2024 Der Städteregionsrat
 Dr. Tim Grüttemeier

als Untere Staatliche Verwaltungsbehörde

STÄDTEREGION A ACHEN
Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung

Gemäß § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land 
Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV NRW 
S. 94) in der zurzeit gültigen Fassung  in Verbindung mit  
§ 4 BekanntmVO NRW vom 26.08.1999 (GV NRW S. 516) in 
der zurzeit gültigen Fassung sowie § 15 Hauptsatzung der 
StädteRegion Aachen vom 24.11.2009 in der zurzeit gülti-
gen Fassung wird nachstehendes Dokument durch diese 
öffentliche Bekanntmachung zugestellt.  

I. Behörde, für die zugestellt wird: 
StädteRegion Aachen
Der Städteregionsrat 
A 36 – Straßenverkehrsamt
Carlo-Schmid-Str. 4, 52146 Würselen

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 
Name: Vorname: Letzte bekannte Anschrift:

AHMIDOUCH BILAL QUERSTR.18 
52477 ALSDORF 

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird
Bezeichnung: Akten-/Kassenzeichen: Datum vom:

Verfügung 36.1/2024/308/VA/OF 25.09.2024 

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingese-
hen bzw. in Empfang genommen werden kann
Das Dokument befindet sich im Straßenverkehrsamt der 
StädteRegion Aachen, Carlo-Schmid-Str. 4, 52146 Würselen 
und kann dort während der Öffnungszeiten montags 7:30 
– 15:00 Uhr, dienstags 7:30 – 12:30 Uhr, mittwochs 7:30 – 
12:30 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr, donnerstags 7:30 – 15:00 
Uhr und freitags 7:30 – 12:30 Uhr von dem Empfänger oder 
einem Bevollmächtigten eingesehen bzw. in Empfang ge-
nommen werden.
Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Doku-
ment als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröf-
fentlichung zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 25.09.2024 Der Städteregionsrat
 i. A. Frau Offergeld

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 
Name: Vorname: Letzte bekannte Anschrift:

BRÜCK BIANCA 
MARIA LUISE 

ALT BREINIG 71 
52223 STOLBERG 

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird
Bezeichnung: Akten-/Kassenzeichen: Datum vom:

Verfügung 36.1/2024/306/SA(2)/OF 24.09.2024 

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingese-
hen bzw. in Empfang genommen werden kann
Das Dokument befindet sich im Straßenverkehrsamt der 
StädteRegion Aachen, Carlo-Schmid-Str. 4, 52146 Würselen 
und kann dort während der Öffnungszeiten montags 7:30 
– 15:00 Uhr, dienstags 7:30 – 12:30 Uhr, mittwochs 7:30 – 
12:30 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr, donnerstags 7:30 – 15:00 
Uhr und freitags 7:30 – 12:30 Uhr von dem Empfänger oder 
einem Bevollmächtigten eingesehen bzw. in Empfang ge-
nommen werden.
Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Doku-
ment als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröf-
fentlichung zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 24.09.2024 Der Städteregionsrat
 i. A. Frau Offergeld
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II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 
Name: Vorname: Letzte bekannte Anschrift:

DRĂGUŞIN EMILIA-
FLORENTINA

ALT-HAARENER STRASSE 152
52080 AACHEN

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird
Bezeichnung: Akten-/Kassenzeichen: Datum vom:

Anhörung 36.1/2024/305/SA/TZ 19.09.2024

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingese-
hen bzw. in Empfang genommen werden kann
Das Dokument befindet sich im Straßenverkehrsamt der 
StädteRegion Aachen, Carlo-Schmid-Str. 4, 52146 Würselen 
und kann dort während der Öffnungszeiten montags 7:30 
– 15:00 Uhr, dienstags 7:30 – 12:30 Uhr, mittwochs 7:30 – 
12:30 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr, donnerstags 7:30 – 15:00 
Uhr und freitags 7:30 – 12:30 Uhr von dem Empfänger oder 
einem Bevollmächtigten eingesehen bzw. in Empfang ge-
nommen werden.
Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Doku-
ment als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröf-
fentlichung zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 19.09.2024 Der Städteregionsrat
 i. A. Frau Tzoukalas 

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 
Name: Vorname: Letzte bekannte Anschrift:

JOVANOVIC FRANÇOIS ZECHENSTR.10 
52249 ESCHWEILER 

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird
Bezeichnung: Akten-/Kassenzeichen: Datum vom:

Verfügung 36.1/2024/311/SA(1)/OF 27.09.2024

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingese-
hen bzw. in Empfang genommen werden kann
Das Dokument befindet sich im Straßenverkehrsamt der 
StädteRegion Aachen, Carlo-Schmid-Str. 4, 52146 Würselen 
und kann dort während der Öffnungszeiten montags 7:30 
– 15:00 Uhr, dienstags 7:30 – 12:30 Uhr, mittwochs 7:30 – 
12:30 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr, donnerstags 7:30 – 15:00 
Uhr und freitags 7:30 – 12:30 Uhr von dem Empfänger oder 
einem Bevollmächtigten eingesehen bzw. in Empfang ge-
nommen werden.
Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Doku-
ment als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröf-
fentlichung zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 27.09.2024 Der Städteregionsrat
 i. A. Frau Offergeld

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 
Name: Vorname: Letzte bekannte Anschrift:

POPOV MYKHAILO HEIDESTR. 27
52222 STOLBERG

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird
Bezeichnung: Akten-/Kassenzeichen: Datum vom:

Verfügung 36.1/2024/304/MA/PL 18.09.2024

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingese-
hen bzw. in Empfang genommen werden kann
Das Dokument befindet sich im Straßenverkehrsamt der 
StädteRegion Aachen, Carlo-Schmid-Str. 4, 52146 Würselen 
und kann dort während der Öffnungszeiten montags 7:30 
– 15:00 Uhr, dienstags 7:30 – 12:30 Uhr, mittwochs 7:30 – 
12:30 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr, donnerstags 7:30 – 15:00 
Uhr und freitags 7:30 – 12:30 Uhr von dem Empfänger oder 
einem Bevollmächtigten eingesehen bzw. in Empfang ge-
nommen werden.
Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Doku-
ment als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröf-
fentlichung zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 18.09.2024 Der Städteregionsrat
 i. A. Frau Pletz-Wolkenar

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 
Name: Vorname: Letzte bekannte Anschrift:

SEFEROVIĆ KEMO KNAPPENSTR.8 
52134 HERZOGENRATH 

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird
Bezeichnung: Akten-/Kassenzeichen: Datum vom:

Verfügung 36.1/2024/309/VA/OF 25.09.2024 

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingese-
hen bzw. in Empfang genommen werden kann
Das Dokument befindet sich im Straßenverkehrsamt der 
StädteRegion Aachen, Carlo-Schmid-Str. 4, 52146 Würselen 
und kann dort während der Öffnungszeiten montags 7:30 
– 15:00 Uhr, dienstags 7:30 – 12:30 Uhr, mittwochs 7:30 – 
12:30 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr, donnerstags 7:30 – 15:00 
Uhr und freitags 7:30 – 12:30 Uhr von dem Empfänger oder 
einem Bevollmächtigten eingesehen bzw. in Empfang ge-
nommen werden.
Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Doku-
ment als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröf-
fentlichung zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 25.09.2024 Der Städteregionsrat
 i. A. Frau Offergeld
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II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 
Name: Vorname: Letzte bekannte Anschrift:

SOERDJBALI MOHAMED 
RASIED

BAHNHOFSTRASSE 117
52146 WÜRSELEN

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird
Bezeichnung: Akten-/Kassenzeichen: Datum vom:

Verfügung 36.1/2024/310/VA/TZ 26.09.2024 

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingese-
hen bzw. in Empfang genommen werden kann
Das Dokument befindet sich im Straßenverkehrsamt der 
StädteRegion Aachen, Carlo-Schmid-Str. 4, 52146 Würselen 
und kann dort während der Öffnungszeiten montags 7:30 
– 15:00 Uhr, dienstags 7:30 – 12:30 Uhr, mittwochs 7:30 – 
12:30 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr, donnerstags 7:30 – 15:00 
Uhr und freitags 7:30 – 12:30 Uhr von dem Empfänger oder 
einem Bevollmächtigten eingesehen bzw. in Empfang ge-
nommen werden.
Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Doku-
ment als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröf-
fentlichung zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 26.09.2024 Der Städteregionsrat
 i. A. Frau Tzoukalas 

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 
Name: Vorname: Letzte bekannte Anschrift:

WICKER LORENZ AM HOCHHAUS 5 
52249 ESCHWEILER 

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird
Bezeichnung: Akten-/Kassenzeichen: Datum vom:

Verfügung 36.1/2024/303/VA/OF 17.09.2024 

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingese-
hen bzw. in Empfang genommen werden kann
Das Dokument befindet sich im Straßenverkehrsamt der 
StädteRegion Aachen, Carlo-Schmid-Str. 4, 52146 Würselen 
und kann dort während der Öffnungszeiten montags 7:30 
– 15:00 Uhr, dienstags 7:30 – 12:30 Uhr, mittwochs 7:30 – 
12:30 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr, donnerstags 7:30 – 15:00 
Uhr und freitags 7:30 – 12:30 Uhr von dem Empfänger oder 
einem Bevollmächtigten eingesehen bzw. in Empfang ge-
nommen werden.
Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Doku-
ment als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröf-
fentlichung zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 17.09.2024 Der Städteregionsrat
 i. A. Frau Offergeld

STÄDTEREGION A ACHEN
Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung

Gemäß § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land 
Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV NRW 
S. 94) in der zurzeit gültigen Fassung  in Verbindung mit  
§ 4 BekanntmVO NRW vom 26.08.1999 (GV NRW S. 516) in 
der zurzeit gültigen Fassung sowie § 15 Hauptsatzung der 
StädteRegion Aachen vom 24.11.2009 in der zurzeit gülti-
gen Fassung werden nachstehende Dokumente durch die-
se öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 

I. Behörde, für die zugestellt wird: 
StädteRegion Aachen
Der Städteregionsrat 
A 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familie
Zollernstr. 10, 52090 Aachen

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 
Name: Vorname: Letzte bekannte Anschrift:

HAVRYLIUK MAKSYM     UKRAINE, LUHANSK OBLAST 
94200 ALTSCHEWSK, 
METALURHIV AVE 44

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird
Bezeichnung: Akten-/Kassenzeichen: Datum vom:

Inverzugsetzung 51.5/UVG/H 419-700 18.09.2024

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingese-
hen bzw. in Empfang genommen werden kann
Die Dokumente befinden sich im Amt für Kinder, Jugend 
und Familie der StädteRegion Aachen, Zollernstraße 10, 
52070 Aachen, und können dort während der Öffnungs-
zeiten montags bis mittwochs von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
von dem Empfänger oder einem Bevollmächtigten einge-
sehen bzw. in Empfang genommen werden.
Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Doku-
ment als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröf-
fentlichung zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 18.09.2024   Der Städteregionsrat
 i. A. Frau Frank

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 
Name: Vorname: Letzte bekannte Anschrift:

SHYROKIY SERGIY  UKRAINE; LUHANSK OBLAST, 
94200 ALTSCHEWSK, 
CHAPAJEVA STR. 45

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird
Bezeichnung: Akten-/Kassenzeichen: Datum vom:

Inverzugsetzung 51.5/UVG/S 279-700 18.09.2024

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingese-
hen bzw. in Empfang genommen werden kann
Die Dokumente befinden sich im Amt für Kinder, Jugend 
und Familie der StädteRegion Aachen, Zollernstraße 10, 
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52070 Aachen, und können dort während der Öffnungs-
zeiten montags bis mittwochs von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
von dem Empfänger oder einem Bevollmächtigten einge-
sehen bzw. in Empfang genommen werden.
Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Doku-
ment als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröf-
fentlichung zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 18.09.2024   Der Städteregionsrat
 i. A. Frau Frank


